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DritteAusgabe

Ladensperrein derMessewoche.DerWienerMagistratveröffentlicht
folgendeamtlicheDarstellung:

Nachder Gewerbeordnunghat der Magistratdie Ermächtigung,an
höchstenszwanzigTagendesJahresdieLadenschlusszeitumhöchstens
eineStundehinauszuschieben,dasist also imLebensmitteldetailhandel

von7auf8Uhr ,imübrigenDetailhandelvon6auf7Uhr .Injedemder
letzten Jahre hatte der WienerHandesgenossenschaftsverbandangesucht ,das :
vondieser Ermächtigungwährendder MessezeitGebrauchgemachtwerde .Die- ¬

semAnsuchenwurdeauchstetsstattgegeben.ImheurigenJahrewurdeein
solchesAnsuchenvonkeinerderberufenenKorporationengestellt ,viel-¬
mehrrichtetederHandelsgenossenschaftsverbandam29 .Jännerd .J .andie
Behördedas Ansuchen ,die zwanzigTagederart zu verteilen ,dass amChar- ¬
samstag ,Pfingstsamstag ,Sylvester undan siebzehn TagenvorWeihnachten

derLadenschlussumeineStundehinausgeschobenwerde.
ObwohlnachdiesemAnsuchenals erster Tagder Charsamstag ,dasist

der16 .Aprilin Betrachtkommt,hatderMagistratbereitseineBesprechug
überdieAmgelegenheitmitdenInteressentenabgehalten.BeidieserBe¬
sprechungfandderAntragdesHandelsgenossenschaftsverbandeskeineall -¬
gemeineZustimmung .ZurFragederErstreckungderLadensperrein derZeit
vorWeihnachtenäussertensichdieArbeitgeberpro ,dieArbeitnehmer

kontra .
Ein Vertreter des Gremiumsstellte den Antrag ,neben denzwanzig

Tagenauch überdies währendder Frühjahrsmesse den späterenLadenschluss
zugestatten .ErzogjedochdenAntragmitRücksichtaufdieRechtsbeleh¬
rungüberseinegesetzlicheZulässigkeitwiederzurück.

EslagalsoüberhauptkeinAntragbezüglichderFrühjahrsmessevor,
weshalbalso der Magistratauchkeine Veranlassunghatte ,für dieseZeit

eineVerfügungzutreffen .
DieTatsache ,dassimKollektivvertragdieVerpflichtungderAr-¬

beitnehmerzur längerenArbeitszeit währendder Frühjahrs -undHerbst-¬

messefestgelegtist ,konntehiernichtin Betrachtkommen,weilsiesid
bloss als eine VereinbarungzwischenArbeitgebernundArbeitnehmern

darstellt .
Heute ,den15 .März1927 ,mittagshatnuneinVertreterdesHandels-¬

genossenschaftsverbandesdenAntraggestellt ,falls demAntragvomJän-¬
ner diesesJahresnichtschonjetzt stattgegebenwerdensollte ,fürdie
restlichenfünfTagederWienerFrühjahrsmessedie VerschiebungdesLa¬
denschlusseszugestatten.

UeberdiesenneuerlichenAntragwurdenzunächstdieKorporationen,
die bei der letztenBesprechungvertretengewesenwaren ,telefonischbe¬
fragt .DieHandelskammersprachsichfürdieVerschiebungderLaden-¬
schlusszeitwährendderFrühjahrsmesseaus ,dieGenossenschaftdernicht
protokollierten Handelsleuteunddas HandelsgremiumSechshausdagegen ,
wohlaberfür Weihnachten .DafernerderDetaillistenverbanddieVer-¬

schiebungdesLadenschlussesfürdieWienerFrühjahrsmessebegehrteund
dieGehilfenschaftdagegenkeineEinwendungerhob,wurdeschliesslich
aufGrunddesheutigenAntragesderSpitzenorganisation,dasistdes
Handelsgenossenschaftsverbandes,dieEntscheidunggetroffen ,dasswährend
derletztenfünfTagederdiesjährigenFrühjahrsmessedieGeschäfteim
Lebensmitteldetailhandelum8Uhr,imübrigenDetailhandelum7Uhrabene
abendszusperrensind.
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